
DER BUNDESMINISTER 

fÜR JUSTIZ 

7287/1-Pr 1/89 

1m den 

n - '16$8 der Beilagen zu den Stcnographischcn Protokollen 

des NatIOnalrates XVII. Gesetzgebungsperiode 
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Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Wie n 

~ur Zahl 4511/J-NR/1989 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Graff 

und Kollegen (45l1/J), betreffend die Rolle der Strafverfolgungs

behörden in der Causa "Noricwn" um die Jahreswende 1985/86, beant

worte ich wie folgt: 

Zur vorliegenden Anfrage hat das Bundesministeriwn für Justiz eine 

Stellungnahme der zuständigen staatsanwaltschaftlichen Behörden ein

geholt. Der daraufhin von der Staatsanwaltschaft Linz am 1.12.1989 

verfaßte Bericht liegt im wesentlichen wörtlich den Antworten, ab

gesehen von denen zu den Punkten 18 bis 25, zugrunde. Einleitend hat 

die Staatsanwaltschaft Linz überdies folgendes ausgeführt: 

"Bevor nun auf die einzelnen Fragen eingegangen wird, ist vorauszu

schicken, daß auf Grund der langen Beschäftigung mit der Materie und 

der fortschreitenden Aufklärung des Sachverhaltes es schwierig ist, 

sich mit dem derzeitigen Wissensstand in die Wissens lage zwn Zeit

punkt des Beginnes der Erhebungen bzw. der Zurücklegung der Anzeige 

am 30.4.1986 zu versetzen." 
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Zu 1: 

Zu den ersten Anträgen der Staatsanwaltschaft kam es auf Grund der 

Anzeige des Burkhart List an die Staatsanwaltschaft Wien; diese An

zeige wurde gemäß § 51 StPO an die Staatsanwaltschaft Linz abge

treten und langte bei dieser am 4.10.1985 ein. 

Zu 2: 

Die ersten Anträge auf Vornahme von Erhebungen wurden nach amts~ 

wegiger Beischaffung eines Handelsregisterauszuges bezüglich der 

Firma Noricum 

a) am 7.10.1985 bei der Bundespolizeidirektion Linz - staatspoli

zeiliche Abteilung -, und zwar mit dem Ersuchen um Sachverhalts

erhebungen und dem Auftrag, Ablichtungen der erteilten Ausfuhr

bewilligungen im Sinne des Kriegsmaterialgesetzes beizuschaffen, 

~d 

b) am 6.3.1986 beim Untersuchungsrichter des Landesgerichtes Lin~ 

mit dem Antrag auf Vorerhebungen durch Konteneröffn~g 

gestellt. 

Der zu b) genannte Antrag wurde am 7.3.1986 auf Grund der münd

lichen Übermittlung eines Erhebungsergebnisses durch die Wirt

schaftspolizei Wien zurückgezogen. 

Zu 3: 

Von der Staatsanwaltschaft Linz wurden während der staatsanwalt

schaftlichen Vorerhebungen bis zur Zurücklegung der Anzeige am 30.4. 

1986 zU folgenden Zeiten die Einvernahme der angefÜhrten Personen 

beantragt, und zwar: 

zu a) der Witwe von Dr. Herbert Amry, Marlene Amry, am 25.2. 1986; 

zu g) von Dkfm. Heribert Apfalter als Verdächtigen am 27.1.1986 

und ergänzend am 25.2.1986. 

Zu 4: 

Die Befragung nachstehend angeführter Personen erfolgte aus folgen

den Gründen nicht: 
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Zu 3 a): 

Es war nicht bekannt, daß Dr. Amry eine Tochter hatte, die zu 

diesem Zeitpunkt bereits erwachsen war und zweckdienliche Anga

ben machen konnte. Ditas Amry wurde auch mittlerweile nicht vom 

Gericht vernommen. 

Zu 3 b), c), d), e), f): 

Vorauszuschicken ist, daß wiederholt erfolglos versucht wurde, 

von Wolfgang Fellner aber auch von Burkhart List, den Artikel

verfassern des "Basta", Unterlagen bez~glich der Artikel zu er

halten. Beide weigerten sich am 28.1.1986 und Wolfgang Fellner, 

der Verfasser der späteren Berichte, auch zu späteren Zeiten, 

den Informanten preiszugeben. Beide erklärten sich zwar bereit, 

der Staatsanwaltschaft Linz bzw. der Polizeidirektion Linz 

schriftliche Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Diese wieder

holten Ankündigungen wurden nicht eingehalten, obwohl schon kon

krete Termine vereinbart waren. 

Zu 3 b): 

In der Anzeige des Burkhart List wird als Beweis die am Kanonen

rohr in Kardeljevo befindliche Gebrauchsanweisung in persischer 

Sprache angef~hrt und ansonsten auf Seite 12 bis 15 des Heftes 

"Basta" Nr.lO/85 Bezug genommen. 

Zum damaligen Zeitpunkt waren die Äusf~hrungen im "Basta" bez~g

lich der Rolle des Hadji Dai, des Dr. Amry und des Dr. Wurzer 

nicht nachzuvollziehen, sondern es wurde versucht, den Sach

verhalt durch Einvernahme von Mag. Unterweger und Beischaffung 

von Unterlagen, insbesondere der Bescheide nach dem Kriegs

materialgesetz, zu klären. 

Nachdem zur Täuschung der Verfolgungsbehörden bei der zweiten 

Teillieferung das letztendlich f~r den Iran bestimmte Schiff 

nach Tripolis umdirigiert und von Mag. Unterweger ein Gedächt

nisprotokoll des Dr. Festin - des österreichischen Handelsdele-
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gierten in Tripolis - vorgelegt worden war, wonach dieser bei 

der Eröffnung der Plombe von zwei Containern, beinhaltend Kano

nen, aus dem Schiff "Elefteria" dabei war und dort eine Ge

brauchsanleitung in arabischer Schrift sah, bestanden Zweifel am 

Anzeigeinhalt. 

Wolfgang Fellner war, wie bereits erwähnt, trotz intensiven Be

mühens der Verfolgungsbehörde nicht bereit, die von ihm in Ge

sprächen angekündigten Beweismittel, insbesondere Tonbandproto

kolle oder sonstige Unterlagen, zur Verfügung zu stellen. 

Hier ist entgegen den Ausführungen zu Beginn der Anfrage zu ver

merken, daß Medienberichte für sich allein wohl Anlaß für weite

re Erhebungen sein können, jedoch keinen dringenden Tatverdacht 

im strafprozessualen Sinn begründen. 

Es wurde daher jeweils bei der Antragstellung auch auf die aktu

ellen "Basta"-Artikel Bedacht genommen. 

Die Einvernahme des Dr. Wurzer wurde auch bei späteren Pressebe

richten deshalb nicht für notwendig erachtet, da Mag. Unterweger 

am 6.3.1986 bei der Bundespolizeidirektion Linz - staatspolizei

liche Abteilung - die schriftliche Stellungnahme des Hadji Dai 

vom 3.3.1986 vorlegte, die folgenden Inhalt hat: 

t~ehr geehrter Herr Direktor Unterweger. 

Vielen Dank für Ihr Telex vom 27.2.1986. Auch wir teilen Ihre 

Meinung, daß die falschen Darstellungen über unsere Kontakte und 

die Verleumdungen von seiten der Presse sowie die falsch wieder

gegebenen Äußerungen von Ihnen und anderen, Beteiligten in diesem 

Zusammenhang einer Richtigstellung bedürfen. 

Korrekt ist, daß wir uns im Juni 1984 in Athen getroffen haben 

und es ist auch richtig, daß wir über eine Lieferung von Ihren 

Kanonen für die thailandische Armee diskutiert haben. Ich besta-
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tige ferner, daß Sie unserer Firma "New Atlas Co." ein Angebot 

über die Lieferung solcher Kanonen und der zugehörigen Munition 

für Thailand gemacht haben. Wie Sie sich sicherlich erinnern 

können, wurde seitens unserer Herren eine eventuelle Lieferung 

an ein Drittland diskutiert. Wir können bestätigen, daß dieser 

Vorschlag von Ihnen auf Grund der rechtlichen Lage in Öster

reich, die uns nicht bekannt war, abgelehnt wurde. Am Ende unse

res Treffens schien diese Transaktion für uns undurchführbar und 

wir haben den Fall als abgeschlossen betrachtet. 

Anfang 1985 erhielten wir aus Europa vertrauliche Informationen 

über eine Lieferung von Kanonen Ihrer Firma in ein islamisches 

Land. Nach langen Diskussionen im Mitarbeiterkreis kamen wir zu 

der Einsicht, daß Sie uns hintergangen haben und die erwähnte 

Lieferung trotz gegenteiliger Darstellungen in ein Drittland ge

hen sollte. Zur gleichen Zeit arbeitete ich mit Herrn Dr. Wur

zer, dem österreichischen Handelsdelegierten in Athen, mit dem 

ich seit Jahren guten persönlichen Kontakt pflege, ein Konzept 

für industrielle Investitionen in Österreich aus. Im Rahmen 

einer diesbezüglichen Zusammenkunft brachte ich u.a. auch unsere 

Verwunderung über das Verhalten der Firma Noricum im Zusammen

hang mit der Kanonenlieferung zum Ausdruck. Ich gah Herrn 

Dr. Wurzer zu verstehen, daß ich jegliches Interesse an den ge

planten Investitionen aufgeben würde, wenn ein solches Verhalten 

in Österreich zur Tagesordnung gehören sollte. 

Einige Tage später, am 8.7.1985, hat Herr Dr. Amry - der damali

ge österreichische Botschafter in Athen - mehrere Male in meinem 

Büro angerufen und schließlich vereinbarten wir ein Treffen für 

den 9.7.1985 um 10 Uhr. Bei dieser Begegnung wurde ich sehr 

freundlich von Herrn Dr. Amry empfangen, der sich mir gegenüber 

sehr aufgeschlossen und gastfreundlich verhielt, was mich posi

tiv beeindruckt hat. Verschiedene Themen wurden im Rahmen dieses 

Treffens angeschnitten, wobei unsere geplanten Investitionen in 

Österreich den Schwerpunkt bildeten. Im Laufe der Unterredung 
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kam man auch auf das Verhalten der Firma Noricum zu sprechen. 

Herr Dr. Amry klärte mich über den rechtlichen Status der Firma 

Noricum auf, indem er mir zu verstehen gab, daß diese Firma eine 

Tochtergesellschaft der VÖESt-Alpine sei und somit zum Teil der 

österreichischen Regierung gehöre. Er war überzeugt, daß unter 

solchen Voraussetzungen diese Firma sich nicht an derartigen 

Dreiecksgeschäften beteiligen würde. Ferner erklärte er, daß die 

Firma VÖESt-Alpine als Dachorganisation von sehr seriösen Herren 

geleitet werde und wenn einer anderen Firma eine Provision zu

stünde, sie diese auch zahlen würde. 

Abschließend meinte Dr. Amry, daß er gerade von einer langen 

Reise zurückgekehrt sei und er noch sehr viel aufzuarbeiten ha

be. Wir vereinbarten, uns ein bis zwei Wochen später noch einmal 

zu treffen, um über meine Investitionsvorhaben zu diskutieren. 

Bis zu diesem Zeitpunkt, so sagte er mir zu, werde er auch unse

re Angelegenheit mit der Firma Noricum geklärt haben. Ich infor

mierte ihn darüber, daß ich am folgenden Tag eine Reise in die 

DRD antreten wiinle und wir verblieben so, daß ich nach meiner 

Rückkehr mich bei ihm melden würde. Unser Gespräch dauerte bis 

11.15 Uhr. 

Zu diesem Zeitpunkt, als ich mein Erstaunen über das Verhalten 

Ihrer Firma Herrn Dr. Wurzer und Herrn Dr. Amry vorgetragen ha

be, wußten wir noch nicht, daß das obengenannte Geschäft tat

sächlich 'zwischen Noricum und Libyen abgewickelt wurde und mit 

einem Drittland nichts zu tun hatte. Diese Tatsache wurde durch 

vertrauliche Kontakte der Firma "New Atlas Co." später bestä

tigt, und soviel wir wußten, kam auch Ihre Regierung nach ent

sprechenden Untersuchungen zu diesem Ergebnis. Aus diesem Grund 

war der Fall dann für uns abgeschlossen. 

Nach dem Treffen in Athen am 14.Juli 1985 habe ich erfahren, daß 

Herr Dr. Amry zwei Tage nach unserem Treffen vom 9.7.1985 an 

einem Herzinfarkt verstorben ist. Zu meiner größten Verwunderung 
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mußte ich feststellen, daß in der Folgezeit in der Presse in 

Österreich eine bösartige Verleumdungskampagne gegen die öster

reichische Regierung, die Firma Noricum und vor allem auch gegen 

mich persönlich gestartet wurde. Den Höhepunkt der bisherigen 

Angriffe gegen meine Person bildete der Versuch, einen Zusammen

hang zwischen meinen geschiftlichen Aktivititen und dem Tod von 

Herrn Dr. Amry herzustellen. Ich möchte Sie schon jetzt darauf 

aufmerksam machen, daß wir simtliche Veröffentlichungen, die 

mich persönlich und andere von mir geleitete Firmen betreffen, 

unseren juristischen Beratern zugeleitet haben und entsprechende 

rechtliche Schritte bereits eingeleitet worden sind. 

In diesem Zusammenhang hoffe ich auch in Ihrem eigenen Inter

esse, daß die in der Presse zitierten Xußerungen von Ihnen und 

Ihren Mitarbeitern über meine Person falsch wiedergegeben sind. 

In diesem Sinne verbleiben wir mit freundlichen Grüßen. 

M. Hadji Dai 

President." 

Auf Grund der damaligen Sichtweise wurde nicht von vorneherein 

von der Unrichtigkeit dieser Darstellung ausgegangen. Im Hin

blick auf vorgelegte Unterlagen, nämlich einer "Dokumentation 

Libyen", wobei auch Einblick in den Vertrag genommen wurde, be

stand unter Berücksichtigung der aufgezeigten "Scheinentladung" 

und des Umstandes, daß alle vernommenen Personen, insbesondere 

auch Dr. Preschern, die behaupteten' Iranlieferungen bzw. Kontak

te bestritten, aus damaliger Sicht nicht die Notwendigkeit, den 

im "Basta" behaupteten Vorgängen bezüglich der Vorsprache des 

Hadji Dai bei Dr. Wurzer, aber auch bei Dr. Amry nachzugehen. 

Aus diesem Grund wurde später nicht auf der Vorlage der ur

sprünglich begehrten "Amry-Fernschreiben" bestanden, da diese ja 

nur Angaben des Hadji Dai gegenüber Dr. Amry beinhalten konnten. 
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Zum damaligen Zeitpunkt ging die Staatsanwaltschaft Linz davon 

aus, daß die involvierten Ministerien, insbesondere die Mini

ster, ihrer Anzeigepflicht gemäß § 84 StPO von sich aus nachkom

men würden. 

Damals bestand auch kein Anlaß, mehrere amtierende Minister des 

Verbrechens des Amtsrnißbrauchs bzw. der Beteiligung am Verbre

chen der Neutralitätsgefährdung zu verdächtigen. 

Nach dem "Basta"-Artikel Nr.3/86 "Der zweite Zeuge packt aus", 

"der Medienskandal des Kanzlers" und dem Artikel "Dann stirbt 

alles" war am 25.2.1986 der Bundespolizeidirektion Linz 

- staatspolizeiliche Abteilung - ein umfangreicher Erhebungs

auftrag übermittelt worden, insbesondere zwecks Beischaffung der 

Amry-Fernschreiben, Befragung des Wolf gang Fellner und Befragung 

des in dem Artikel genannten Apajdian, der laut "Basta"-Artikel 

als VÖESt-Vertreter für Iran diese Geschäfte eingestanden habe. 

Auf Grund des Umstandes, daß Apajdian bei seiner schriftlichen 

Stellungnahme und auch in seiner mündlichen Einvernahme vor der 

Polizeidirektion Linz am 6.3.1986 die ihm im "Basta" unterstell

ten Behauptungen energisch bestritt und auch, wie erwähnt, Hadji 

Dai in seiner Stellungnahme vom 3.3.1986 die Gespräche mit 

Dr. Amry und Dr. Wurzer im Sinne der Darstellung von Mag. Unter

weger schilderte sowie dem Ersuchen um Beischaffung der Fern

schreiben von den österreichischen Zentralstelien nicht entspro

chen wurde, wurde damals davon ausgegangen, daß diese Fern

schreiben für die gegenständlichen Vorwürfe keine Bedeutung ha

ben. 

Es wurde damals darauf vertraut, daß die nach dem Kriegsmateri

algesetz zuständigen Ministerien, insbesondere das auch für das 

Polizeiwesen zuständige Bundesministerium für Inneres und insbe

sondere der Bundesminister für Inneres, selbstverständlich von 

sich aus bei Verdacht von strafbaren Handlungen tätig werden 
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bzw. auf Grund der beantragten Erhebungen alle ihnen zur Kennt

nis gelangten Umstände der Staatsanwaltschaft Linz bekanntgeben 

würden. 

Zu 3 c): 

Es wird auf die Ausführungen zum Punkt 3 b) verwiesen. 

Zu 3 d): 

Wie erwähnt, bestand damals kein Anlaß, an den zahlreichen Äuße

rungen des damaligen Bundeskanzlers der Republik Österreich, die 

er in seiner Funktion wiederholt öffentlich machte und worin er 

stets die Vorwürfe bestritt und die penible Einhaltung des 

Kriegsmaterialgesetzes behauptete, zu zweifeln (so z.B. Kronen

zeitung 29.1.1986 "Sinowatz: Waffenskandal von außen gelenkt", 

die Presse 29.1.1986 "Sino\>latz und Blecha beteuern: Kein Beweis 

für illegale Waffenexporte"). 

Zu 3 e) und f): 

Dies gilt auch für den damaligen Außenminister Mag. Leopold 

Gratz und den damaligen Innenminister Karl Blecha. 

Es sei nochmals erwähnt, daß es zum damaligen Zeitpunkt für die 

Staatsanwälte geradezu undenkbar war, daß auch nur der Anschein 

bestünde, mehrere maßgebliche Regierungsmitglieder würden amts

mißbräuchlich vorgehen. 

Nachdem auch auf Grund von parlamentarischen Anfragen sowie von 

geheimen - der Staatsanwaltschaft Linz nicht bekannten - Bera

tungen im außenpolitischen Rat, an denen auch die damalige Oppo

sitionspartei ÖVP beteiligt war, öffentlich erklärt worden war, 

daß die österreichischen Gesetze eingehalten wurden, sind weite

re Erhebungen bei den für das Kriegsmaterialgesetz zuständigen 

Ministerien, insbesondere die Einvernahme der Bundesminister, 

nicht indiziert gewesen (so Leitartikel in der Zeitschrift "Die 

Presse" vom 14.3.1986 "Klarheit über Libyen-Kanone: VP zieht 

Vorwurf gegen Blecha zurück"). 
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Zu 5 und 6: 

Am 25.2.1986 wurde unter Punkt 3. die Bundespolizeidirektion Linz 

- staatspolizeiliche Abteilung - um 

"Beischaffung der von dem verstorbenen Botschafter Herbert Amry an 

die Bundesregierung übermittelten Fernschreiben aus dem Bundeskanz

leramt (s. Artikel " ... dann stirbt alles ... ")" 

ersucht. 

Zu7: 

Da diesem Ersuchen von den Zentralstelien nicht entsprochen wurde, 

standen die Amry-Fernschreiben der Staatsanwaltschaft Linz anläßlich 

ihrer Endantragstellung nicht zur Verfügung. 

Hier ist darauf zu verweisen, daß die Amry-Fernschreiben erst im Zu

ge der Voruntersuchung über ausdrückliche Anforderung durch den Un

tersuchungsrichter im Herbst 1987 vom Bundesministerium für auswar

tige Angelegenheiten übermittelt wurden, wobei jedoch zahlreiche 

Auslassungen des Inhalts vor allem beim vierten Amry-Fernschreiben 

vorhanden sind und der vollständige Text erst im Sommer 1989 über

mittelt wurde. 

Die für den Bundesminister Mag. Gratz bestimmte Ausfertigung - gel

bes Papier - wurde erst im November 1989 dem Gericht übermittelt, 

die Ausfertigung "für den Generalsekretär beim Bundesministerium für 

auswärtige Angelegenheiten - rosa Papier - wurde dem Gericht noch 

nicht Übersandt. 

Zu 8: 

Die Staatsanwaltschaft beharrte damals deshalb nicht auf dem Antrag 

auf Beischaffung der Amry-Fernschreiben, weil, wie zu Punkt 4. aus

geführt wurde, aus damaliger Sicht den Amry-Fernschreiben, deren 

genauer Inhalt nicht bekannt war, keine Bedeutung beigemessen wurde. 

Auf Grund der Erhebungsergebnisse, insbesondere der erwähnten Stel

lungnahme des Hadji Dai vom 3.3.1986, wurde davon ausgegangen, daß 

ihr Inhalt nicht über das von Hadji Dai Bekanntgegebene hinausginge. 
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Hier ist auch darauf zu verweisen, daß die Ausführungen in dem "Ba

sta"-Artikel Anfang 1986, in dem auf den Performancebond verwiesen 

und behauptet worden war, im Rahmen des vierten Iran-Barters würden 

die Lieferungen tatsächlich vorgenommen, durch die Erhebungen der 

Wirtschafts polizei widerlegt worden sind. 

Nach dem Erhebungsergebnis bestanden nämlich keine geschäftlichen 

Kontakte zwischen den Firmen Noricum und Intertrading. 

Hier ist zu vermerken, daß man vom ursprünglichen Plan, die Kanonen

lieferungen in den Iran im Ralunen des vierten Iran-Barters abzu

wickeln, nach dem März 1986 abgekommen war. 

Wenngleich eine "Geheimproduktion und eine Geheimlieferung" neben 

den offiziellen Libyenexporten schwer möglich schien, wurde trotzdem 

auch diese Variante über Auftrag der Staatsanwaltschaft Linz durch 

die Wirtschaftspolizei Wien überprüft und festgestellt, daß die an 

Hand der Produktionsunterlagen aufscheinende Anzahl von produzierten 

Kanonen mit den exportierten - wofür die entsprechenden Bescheide 

beigeschafft wurden - übereinstimmten und eine "Schwarzproduktion" 

ausgeschlossen war. 

Hier ist aus nunmehriger Sicht zu vermerken, daß auch in der Buch

haltung und in den Geschäftsunterlagen im wesentlichen der Iran-Auf

trag als "Libyengeschäft" geführt wurde. 

Zu 9 und 10: 

Ein Rechtshilfeersuchen, betreffend die in persischer Sprache 

abgefaßte Gebrauchsanleitung für die von der Firma Noricum in den 

jugoslawischen Hafen Kardeljevo versendeten Kanonen, wurde deshalb 

nicht an jugoslawische Strafverfolgungsbehörden gerichtet, weil es 

sich bei § 320 StGB um ein absolut politisches Delikt handelt und 

bei diesen Delikten keine Rechtshilfe geleistet wird. 
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Zu 11, 12 und 13: 

Auf Grund des "Basta"-Artikels im Feber 1986 wurde am 25.2.1986 ein 

Erhebungs auf trag an die Polizeidirektion Linz - staatspolizeiliche 

Abteilung - erteilt, der in seinem Punkt 3. lautete: 

"Erhebung des österreichischen Aufenthaltes von Frau N. Amry und 

zeugenschaftliche Einvernahme zu dem im Artikel" dann stirbt 

alles .,. " angeführten Sachverhalt, wobei auch abgeklärt werden 

wolle, ob sie die in dem Artikel angeführten Informationen tatsäch

lich gab. Beischaffung des in ihrem Besitz befindlichen Tonbandes." 

Nachdem Marlene Amry erklärt hatte, daß ihr Mann ihr von einem Ge

spräch mit Loukas erzählt habe, das auf Tonband aufgenommen worden 

sei, sie dieses Tonband nicht abgehört habe und es in der Botschaft 

verblieben und später dem Bundesministerium für Inneres übergeben 

worden sei, war aus den zu Punkt 4. genannten Gründen nicht neuer

lich beim Bundesministerium für Inneres die Herausgabe gefordert 

worden, da die Staatsanwaltschaft davon ausging, daß bei einer 

strafrechtlichen Relevanz das für die Verbrechensaufklärung zu

ständige Bundesministerium für Inneres von sich aus dieses Tonband, 

das zum damaligen Zeitpunkt bereits ausgewertet worden war, der 

Staatsanwaltschaft Linz übergeben würde. 

Zu 14: 

Es wurden insgesamt folgende Erhebungen im Verfahren bis zur Ein

stellung des Verfahrens am 30.4.1986 beantragt: 

1. Am 7.10.1985 wurden Sachverhalts erhebungen und Beischaffung der 

Bewilligungen nach dem Kriegsmaterialgesetz beantragt. 

2. Am 18.10.1985 wurde bei der Polizeidirektion Linz - staatspoli

zeiliche Abteilung - folgendes beantragt: 

a) Übersetzung des auf dem von Mag. Unterweger zur Verfügung 

gestellten Lichtbild abgebildeten Textes; 

b) Beischaffung von Originalblättern, wie sie von der Firma 

Noricum normalerweise verwendet werden; 
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c) Beschaffung von fotografischen Aufnahmen über die Origi

nal-Verpackung durch den Angezeigten; 

d) wenn möglich, Beibringung von Fotodokumenten über die Ver

schiffung einer Teillieferung am 3.10.1985 im Hafen von 

Tripolis. 

3. Am 11.12.1985 wurden die Erhebungsaufträge vom 8.10.1985 betrie

ben. 

4. Am 9.1.1986 wurde die Polizeidirektion Linz - staatspolizeiliche 

Abteilung - telefonisch beauftragt, Mag. Unterweger ergänzend zu 

befragen, um aufzuklären, wie es zu dem Merkblatt in persischer 

Schrift und Sprache kam, obwohl in Libyen arabisch geschrieben 

und gesprochen wird, wobei das Erhebungsergebnis binnen vier Wo

chen zugesichert wurde. 

5. Am 22.1.1986 wurde fernmündlich um abschließende Einvernahme des 

Mag. Peter Unterweger ersucht. 

6. Am 27.1.1986 wurde nach einem persönlichen GespräCh zwischen dem 

Leitenden Staatsanwalt und dem Referenten der Staatsanwaltschaft 

Linz mit dem Leiter der staatspolizeilichen Abteilung Mag. Heimo. 

Sigel diesem ein schriftlicher Erhebungs auf trag mit nachstehen

dem Inhalt überreicht: 

"Unter Bezugnahme auf die Ausführungen der Zeitschrift "Basta 

Nr.2" Extra Dossier mit der Überschrift "Der Waffendeal der 

VÖESt" ergeht unter Bezugnahme auf die ha. Note. vom 7.10.1985 

und das Telefonat vom 22.1.1986 das dringende Ersuchen, vorerst 

insbesondere bei den angegebenen Firmen allfällige Unterlagen 

der behaupteten Geschäfte über die Lieferung von Kriegsmaterial 

an den kriegführenden Staat Iran und auch die zur allfälligen 

Tarnung dienenden Verträge mit anderen Staaten, insbesondere 

Libyen, sicherzustellen. 
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Es wird darauf hingewiesen, daß nach Seite 7 dieses Artikels 

wichtige Unterlagen in der VÖESt sind, und zwar beim jetzigen 

Finanzdirektor Rustemeyer sich befinden. 

Falls die Verantwortlichen der in Frage kommenden Firmen (insbe

sondere VÖESt-Alpine AG, Noricum, Maschinenbau und Handel Ges. 

m.b.H., Intertrading) nicht zur Herausgabe bereit sind, wolle 

sogleich fernmündlich das Einvernehmen hergestellt werden, damit 

beim Untersuchungsrichter des Landesgerichtes Linz ein Haus

durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehl erwirkt werden kann. 

Für den Fall, daß die Unterlagen ausgefolgt werden, wird so

gleich beantragt, Johann Eisenburger, Mag. Peter Unterweger, 

Dkfm. Heribert Apfalter, Alfred Koch als Verdächtige und 

Dr. Gernot Preschern als Zeugen m6glichst gleichzeitig zu den 

Vorwürfen zu befragen. 

Es wolle auch der Artikelverfasser, offenbar Chefredakteur Fell

ner - befragt werden, wer der Informant ist und falls er den In

formanten preisgibt, wäre dieser ausführlich zu befragen." 

7. Am 6.2.1986 wurde an die Polizeidirektion - staatspolizeiliche 

Abteilung - unter Bezugnahme auf das am 3.2.1986 eingelangte Er

mittlungsergebnis folgender Erhebungsauftrag erteilt: 

"1. Abklärung, an wen und wann und in welchem Umfang die Firma 

Noricum Kanonenhaubitzen GHN 45 bzw. dazugeh6rige Ersatz

teile und Munition geliefert hat und Beischaffung der ent

sprechenden Bescheide des Bundesministeriums für Inneres 

nach dem Kriegsmaterialgesetz; 

2. weiters wolle aus der Buchhaltung der Firma Noricum bzw. 

VÖESt-Alpine allenfalls auch VÖESt-Alpine Intertrading ab

geklärt werden, ob die im "Basta"-Artikel vom 27.1.1986 be

haupteten Provisionszahlungen in der Höhe von 800 Mio. 

Schilling offen oder getarnt aufscheinen und welchen Ge

schäften sie zuzuordnen sind. Weiters wollen die dem vier-
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ten Iran-Barter zugrundeliegenden Leistungen von der Firma 

VÖESt oder einer ihrer Tochterfirmen festgestellt werden, es 

wolle auch der entsprechende Vertrag beigeschafft werden. Da 

in diesem Zusammenhang über ha. Auftrag im Verfahren gegen 

Dkfm. Heribert Apfalter und andere wegen § 159 StGB, ha. 

2 St 12412/85, nach Zuteilung an das Bundesministerium für 

Inneres bereits Organe der Wirtschaftspolizei tätig geworden 

sind, wird angeregt, Kontakt mit ihnen aufzunehmen (zu

ständig ist Oberrat Mag. Heinrich Spangi)." 

8. Am 20.2.1986 wurden auf Grund der Basta-Berichte Nr.3/86 an die 

Bundespolizeidirektion Linz und Oberrat Mag. Spangl von der 

Wirtschaftspolizei das nachstehende Erhebungsersuchen gerichtet: 

"Unter Bezugnahme auf die am 24.2.1986 hieramts eingelangte Ab

lichtung aus dem Basta Nr.3/86 wird bezüglich der Artikel "Der 

zweite Zeuge packt aus", weiters "Der Medienskandal des Kanz

lers", weiters des Artikels "Dann stirbt alles" um Überprüfung 

der aufgestellten Behauptungen und insbesondere um folgende Er

hebungen ersucht: 

1. Beischaffung der Unterlagen zu dem GTC-Barter aus 1985 von 

der VÖESt-Intertrading, insbesondere auch von Fernschreiben 

sowie der Unterlagen bezüglich der diesbezüglichen Perfor

mance-Garantie und insbesondere Aufhellung der diesem Bar

ter zugrundeliegenden Warenlieferungen (s. Artikel "Der 

zweite Zeuge packt aus"); 

2. Befragung des Dkfm. Heribert Apfalter, welche Informationen 

er dem Basta-Reporter Wolfgang Fellner gab, und Abklärung, 

wer der Informant ist, der sodann befragt werden wolle (s. 

erster Absatz des in Punkt 1. erwähnten Artikels); 

3. Erhebungen des österreichischen Aufenthaltsortes von Frau N. 

Amry und zeugenschaftliehe Einvernahme zu dem im Artikel 

" Dann stirbt alles ... " angeführten Sachverhalt, wobei 

auch abgeklärt werden wolle, ob sie die in dem Artikel an

geführten Informationen tatsächlich gab; Beischaffung des in 

ihrem Besitz befindlichen Tonbandes; 
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4. BeischaEEung der von dem verstorbenen BotschaEter Herbert 

Amry an die Bundesregierung übermittelten Fernschreiben aus 

dem Bundeskanzleramt (s. Artikel " ... Dann stirbt alles 

... ") ; 

5. ergänzende BeEragung des WalEgang Fellner, wobei er ersucht 

werden wolle, das Tonband mit den Aussagen von "APAJDIN" 

laut seinem schriEtlichen Einverständnis zu Beweiszwecken zu 

übergeben; 

6. Abklärung durch Befragung eines informierten Vertreters der 

Firma Noricum, ob es sich bei diesem genannten APAJDIN tat

sächlich um einen Vertreter des genannten Unternehmens han

delt und ob dieser deutsch spricht und weiters, ob er auch 

Vertreter Eür den Iran war. 

Es wird ersucht, Punkt 1. der zitierten Erhebungen in Zusammen

arbeit mit Oberrat Mag. Spang1, der dem Bundesministerium Eür 

Inneres zugeteilt ist, und dem eine DurchschriEt dieses Ersu

chens übermittelt wird, vordringlich durchzuEühren. 

Unter Bezugnahme auE den Artikel Seite 2 des Kurier vom 25.2. 

1986 mit dem Titel "In London eine Tatsache: VÖESt-Kanonen im 

Einsatz" wird gebeten, die zitierte Zeitung "Oberserver" vom 

23.2.1986 beizuschafEen und den bezughabenden Artikel zu über

setzen." 

9. Am 5.3.1986 wurde bei einer Dienstbesprechung zwischen der 

Staatsanwaltschaft, dem Leiter der staatspolizeilichen Abteilung 

und Mag. Spangl von der Wirtschaftspolizei das weitere Vorgehen 

auf Grund des Erhebungsersuchens vom 25.2.1986 dergestalt ver

einbart, daß nach Erlaß eines Kontoeröffnungsbeschlusses durch 

den Untersuchungsrichter von den Organen der Wirtschaftspolizei 

bei der CA-BV, Kreditabteilung, in Wien und der Bawag-Zentrale 

Wien die Unterlagen bezüglich der Iran-Barter und der bezug

habenden Konten überprüft werden. Diesbezüglich wurde auch so

gleich der Untersuchungsrichter informiert. 
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10. Am 6.3.1986 wurde beim Untersuchungsrichter, wie am 5.3.1986 be

sprochen, folgender Vorerhebungsantrag gegen Johann Eisenburger, 

Mag. Peter Unterweger, Dkfm. Heribert Apfalter und Dr. Alfred, 

Koch wegen § 320 Z.3 StGB gestellt: 

"Die Staatsanwaltschaft ersucht um die Vornahme folgender Vorer

hebungen: 

unter Anschluß von Ablichtungen aus der Zeitschrift BASTA vom 

5.2.1986 und von BASTA Nr.3/86, sowie eines Artikels aus dem Ku

rier vom 25.2.1986, sowie von den Ermittlungsergebnissen der 

Bundespolizeidirektion Linz, staatspolizeiliche Abteilung 

1/651/85, nämlich der Niederschrift des Dr. Alfred Koch vom 

29.1.1986, der Niederschrift des Dr. Rainer Rustemeyer vom 29.1. 

1986, des Dipl.lng. Johann Eisenburger vom 31.1.1986, des 

Dkfm. Heribert Apfalter vom 31.1.1986, sowie des Berichtes vom 

25.2.1986 wird folgender Antrag gestellt: 

Erlassung eines Beschlusses, womit die Firma Creditanstalt Bank

verein Akkreditivabteilung in Wien und die Bank für Arbeit und 

Wirtschaft Wien, Zentrale, veranlaßt werden, alle Unterlagen 

bezüglich der Iran-Barter mit den Erhebungen betrauten Organen 

der Wirtschaftspolizei Wien, die zu diesem Zweck dem Bundes

ministerium für Inneres zugeteilt sind, herauszugeben und alle 

bezughabenden Konten zu eröffnen, wobei sich dieser Auftrag ins

besondere auf Unterlagen zum Barter-IV, insbesondere GTC und 

BTC, zu beziehen hat. 

Es wird beantragt, zwei getrennte Beschlüsse bezughabend auf die 

Bank CA-BV und BAWAG zu erlassen. 

Mit Oberrat Spangl von der Wirtschaftspolizei Wien wurde verein

bart, daß einer seiner Mitarbeiter am Vormittag des 7.3.1986 

beim Untersuchungsrichter wegen der Ausfolgung des beantragten 

Beschlusses vorstellig werden wird. 

Zur ßegriilldung wird ausgeführt, daß sich allS den zitierten Me

dien und aus zahlreichen Berichten aller Medien in den letzten 

Wochen der Verdacht ergibt, in dell Iran-Bartern, insbesondere im 

Iran-Barter IV GTC, seien von 6sterreich aus unter das Kriegsma-
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terialgesetz fallende Waffen, die vor allem von der Firma Nori

cum stammen - Johann Eisenburger war hier Gesch~ftsf~hrer und 

ist Konsulent, Mag. Peter Unterweger ist Gesch~ftsf~hrer - an 

den kriegführenden Staat Iran geliefert worden, wobei laut ange

schlossenen Einvernahmeprotokollen dieser Verdacht nicht ent

kr~ftet ist. 

Diese Vorw~rfe haben auch zu einer Sitzung des außenpolitischen 

Rates und zu parlamentarischen Anfragen der Oppositionspartei 

gef~hrt, wobei die~bez~glich immer auf die zu erwartenden Er

mittlungsergebnisse bei den bislang bei der Staatsanwaltschaft 

Linz anhängigen Verfahren verwiesen wurde. 

Bei dieser Sachlage ist es notwendig, von den zitierten Banken 

die Unterlagen beizuschaffen und die Kosten zu eröffnen, weil 

daraus, und insbesondere auch aus den Mittelfl~ssen, die Vorwür-

fe abzuklären sind. 

Gemäß § 167 GeO wird um vertrauliche Behandlung ersucht." 

11. Am 7.3.1986 wurde nach einer Vorsprache von drei Mitarbeitern 

der Wirtschaftspolizei und nach deren Bericht, daß die Über

prüfung der Buchhaltung und Kontaktaufnahme mit Revisionsorganen 

der VÖESt-Alpine ergeben hätte, daß keine Hinweise auf Ge

schäftsverbindungen zwischen Noricum und VÖESt-Alpine Inter

trading bestehen, diesen die Anweisung erteilt, daß vorerst 

keine Bankenerhebungen durchzuführen sind, sondern bei den Pro

duktionsstätten abzuklären ist, ob die Lagerbuchhaltung mit den 

Unterlagen über die produzierten und ausgelieferten Kanonen 

übereinstimmt und die als lagernd bezeichneten Kanonen vorhanden 

sind, und beim Innenministerium abzuklären ist, ob die oster

reichischen Firmen als Lieferanten des IV. Iran-Barters als Waf

fenhändler oder Produzenten in Frage kommen. 

Gleichzeitig wurde dem Untersuchungsrichter im Hinblick auf die 

Besprechung, deren Inhalt im Tagebuch schriftlich festgehalten 

wurde, mitgeteilt, daß derzeit der Antrag vom 6.3.1986 nicht 

aufrechterhalten wird. 
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12. Am 10.3.1986 wurde mit Oberrat Spangl der Sachverhalt im Sinne 

der Besprechung mit seinen Mitarbeitern vom 7.3.1986 erörtert 

und ihm aufgetragen, daß die Untersuchungen sich auf die invol

vierten Kanonen und die dazugehörigen Bestandteile sowie die Mu

nition zu beziehen haben. 

Am gleichen Tag erfolgte im Sinne der mündlichen Ankündigung 

folgender Erhebungsauftrag: 

"In der oben genannten Strafsache ergeht unter Bezugnahme auf 

die Besprechung vom 5.3. und vom 10.3.1986 das höEliche Ersu

chen, in Abänderung des schriEtlichen Ersuchens vom 25.2.1986, 

Punkt 1., nunmehr bei der Produktionsstätte der involvierten Ka

nonen in Liezen anhand der Lagerbuchhaltung Eestzustellen, ob 

diese mit den bereits geprüEten Unterlagen über die produzierten 

und tatsächlich auch ausgelieEerten Kanonen übereinstimmt und 

auch abzuklären, ob die als lagernd bezeichneten Geräte tatsäch

lich lagernd sind. 

Diese Erhebungen haben sich nur auf die involvierten Kanonen und 

die dazugehörigen Bestandteile sowie Munition zu beziehen. 

Weiters wolle im Innenministerium abgeklärt werden, ob die laut 

ÖIAG-Bericht im IV. Iran-Barter aufscheinenden österreichischen 

Lieferfirmen als WaEfenhändler oder Produzenten in Frage 

kommen." 

Der achtseitige Bericht der Wirtschaftspolizei Wien vom 17.3. 

1986 ergab, daß - auch nach Rücksprache mit der Konzernrevisi

on - mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit angenommen 

werden kann, daß keine Haubitzen GHN 45 ohne bescheidmäßige 

Deckung rechtswidrig und insbesondere in den Iran geliefert wor

den sind. 

Auch der Abschlußbericht der Abteilung I der Polizeidirektion 

Linz vom 17.3.1986 ergab, daß abgesehen vom Instruktionsblatt in 

persischer Sprache, wo eine Manipulation nicht auszuschließen 

sei, keine Hinweise für die "Basta-Behauptungen" vorlägen. 
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13. Am 19.3.1986 wurde die Übersetzung eines von der Firma Noricum 

vorgelegten Merkblattes in arabischer Sprache durch einen Ge

richtsdolmetsch veranlaßt. 

Zu 15 und 16: 

Nach Erstellung eines Anfallsberichtes am 7.10.1985 und eines sechs

seitigen Zwischenberichtes am 6.2.1986 wurde am 9.4.1986 unter Ak

tenvorlage ein Bericht mit der Zielrichtung auf beabsichtigte Ein

stellung des Verfahrens erstattet. 

Zu 17: 

Bezüglich des Wortlautes wird auf den angeschlossenen Bericht ver

wiesen (Beilage A). 

Zu 18 und 19: 

Der Bericht der Staatsanwaltschaft Linz vom 9.4.1986 wurde von der 

Oberstaatsanwaltschaft Linz mit Bericht vom 14.4.1986 dem Bundesmi

nisterium für Justiz vorgelegt. Die Stellungnahme der Oberstaatsan

waltschaft Linz lautete: 

"Betrifft: Strafsache gegen Johann Eisenburger u.a. 

wegen § 320 2.3 StGB 

Im Nachhang zum ha. Bericht vom 10.2.1986 wird in der Anlage der 

Bericht der Staatsanwaltschaft Linz vom 9.4.1986 unter An

schluß des Aktenkonvolutes vorgelegt. 

Die Oberstaatsanwaltschaft Linz beabsichtigt, das Vorhaben der 

Staatsanwaltschaft Linz zu genehmigen. 

Der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft." 

Zu 20: 

Hinsichtlich der Stellungnahme des Bundesministeriums für Justiz 

verweise ich auf die Referatsausführungen des damals zuständigen Ab

teilungsleiters in der angeschlossenen Ablichtung des Referates 

28.953/10-IV 3/86, Beilage B. 
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Zu 21: 

Wie sich aus der eben genannten Beilage B ergibt, lautet der an die 

Oberstaatsanwaltschaft Linz ergangene Erlaß vom 24. April 1986: 

"Betrifft: Strafsache Johann Eisenburger 

zu 2.1943/86 

Der Bericht vom 14.4.1986 wird zur Kenntnis genommen. 

Die Berichtsbeilagen sind angeschlossen." 

Zu 22 bis 24: 

Nach den im Bundesministerium für Justiz vorhandenen Unterlagen wur

de der damalige Bundesminister für Justiz Dr. Harald Ofner mit den 

Berichten der staatsanwaltschaftlichen Behörden und der Erledigung 

nicht befaßt. In der angeschlossenen Ablichtung des seinerzeitigen 

Erledigungsaktes, Beilage B, scheint lediglich eine Einsichtsvor

schreibung an das Sekretariat des Bundesministers (Richter 

Dr. Peternell) vor Hinterlegung auf. Diese Einsichtsvorschreibung 

ist am 9. Mai 1986 vom genannten (seinerzeitigen) Sekretär des Bun

desministers abgezeichnet worden, während der Erledigungserlaß vom 

24.4.1986 am 29.4.1986 aus- und abgefertigt worden ist. 

Zu 25: 

Hinsichtlich des hierauf von der Oberstaatsanwaltschaft Linz an die 

Staatsanwaltschaft Linz ergangenen Erlasses vom 30.4.1986 verweise 

ich auf die angeschlossene Ablichtung Beilage C. 

Zu 26 und 27: 

Es darf hier auf die Ausführungen zu Punkt 4. und auf den Inhalt des. 

Berichtes vom 9.4.1986, in dem die Erwägungen aufgelistet sind, ver

vliesen werden. 

Die Zweifel an der Richtigkeit der Vorwürfe wurden durch die wieder

holten, die ganze Zeit über in zahlreichen Medien verbreiteten Äuße

rungen damaliger Regierungspolitiker, aber auch - wie bereits er

wähnt - damaliger Oppositionspolitiker, gestärkt. 

3. Jänner 1990 

DOK 632P 
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STAATSANWALTSCHAfT LINZ 
2 St 10Q414/85 

Zu :rIo 5J44/85 

Betriffts Strafsache gegen Johann E 1 • e n -
bur ger u.a. wegen § 320 Z 3 stGB 

Anlegea Ermittlungsergbnisse der BPO LINZ, 
Btaat~polizeiliche Abteil~ng, 1I-6~1/85. 
und der BPO Wi.en, ~lrtBchaft8pollzel' 
1 I-194/WP /86 • sowie .' ...... ~." 
Akt lG LINZ, 2p Ur 74/86 

Qb6fatastssnwaltachaft 

L I N Z 

..,s.- .... 

I~ der oben erwähnten Strafsache wird in Ent
sprechung dee dortsmtl!chen Erlaasee, Jv 1886-1/77, unter Be
zugnahme auf den hso Bericht vo~ 6.2.1986 berichtet, daß am 
240201986 das teilweise Ermittlungaergebnia zum Erhebungser
suchen vom 6olo1986 von der staatspolizeilichen Abt6ilung ~er 
BPO llnz Ubermlttelt wurde (aiehe Seite 5 und 6 des ha.~Berich
tea vom 6olo1986), wonach Dr. Gernot P r e a c b_c r.Jl. 

<W ----.:. 

Geschäftekont~ls.te zwischen der VAIT und der f'irma Nor,lcum in 
«= 

Abrede stellte und Unterlagen zum 4. Iranbarter in Vorlage ~ 
" 

brachteo Ee wurde auch vom Jetzigen Geachäftsführer der'f'irma ' 
YAXi o D~o Pur r er, eine Aufstellung Ober Kompensstions
geschäfte p die 1m Rahmen dea 4. Irsnbart~rs getätigt wurden, 
belgaschafrt~ woraua eich ergibt, daß die Firma Nori~um nicht 
~~rachal~to Gleichieitlg wurde'eine von derFlrma Norl~um .bei-

.' ::.- '. . .... 
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geechafft~'chronologische Aufstellung der Abläufe im Libyen

geschäft ~e!geachafft. 

Auf ~fund der neuerlichen Berichteratattung im 

ßASTA Nro ]/86 mit der Uberschrift "Der zweite Zeuge psckt. 
sus"o ~~ltere ~Oer Medlenakandal dea Kanzlers", aowie " ••• dann 
stirbt sll~a 000" = erliegend 1m UR-Akt - wurde ne~erllch die 
BPO LXNZ sm 250201986 eraucht. In Koordination mit Oberrat 
Mego S p s n g! von dar Wirtschaftspolizei die behaupteten 

Vor~Urfe~ die Waffenllefarungen aaien über das GTe-Barter 

1985 von der VAXT abgewickelt worden - zu UberprUfen. Von dem 
Ernebungsersuchen ~urde auch Ober rat Mag_ S pan 9 1 ver~ 

ständigt (siehe die Ablichtungen des Erhebungsersuchens zu 
OZ 11 der Beilagenmappe). 

Am 50)01986 lengt@ ein weiteres Ermittlungs8r
gebn!e det BPD LXNI @in Q Bi ehe OZ 18 der Beilagenmappe -, 

I nämlich eine Ablichtung des Performance-Bond rür die VAIT in 
der Höhe von S B~~D!220000W~o9 dae auf die Kreditanatalt Bank
verein der A~kred!tivabteilung gerichtet war. Dieaer Performance

Bond solle sich nach der Ausaage dea OE' R U 8 t e m a y f 

von der VÖESJ=Alp!ne AG auf den 4. Irpobarter beziehen. Aus 
der Aus82ge von Dkfmo Herlbert A p r alt e r vom 27.2. 

1986 ergab steno daß das Gespröch, das er mit Wolfgang f e.l 1 -

vo~ der Zeitschrift "BASTA" gefUhrt hat, ni~ht in dem 
Medlen~6rk richtig wiedergegeben wurde, da er nlcht~isae, 
~er der Informant sei. '. 

Die Einvernahme des Hag. Peter U n t e r w 8 -
srgebJv daß Apajdln wohl Vertreterrder flrma.Norlcul'll 

Tijrk61p ~bef nicht für den Iran abi, wobei auf Grund 

der B~hlechten Deutachkenntnlaa8 von ApaJdin.der auf der letzten 

Seite de~ Artikels ~o.G dann stirbt allea ••• " geführte Dialog 

nicht d~r R!©htlgkelt entsprechen könne. Hag. Peter U n -

o 
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t e r VI e ger fUhrte ·weiters 8UB 9 daß der 11l'1l dem AK'tHud. 

~ •• o dann stirbt alles ••• " zitierte HsojA Dei 1l'1l1cht em1207o 

bei Dr. Amr, vorsprechen hätte könneno d~ ~r bl® 14070 1Il'1lMUll'1lch@n' \ 

gewesen sei. Damit steht auch dis ®chK'!f~Xlch~ St~1!~ngn2hm@ 
--,~.---",,,,. 

des Hadji Da~ vom '.'.1986 - erl1~g~ll'1ld 1m ®b~ch!!~ß~ll'1ld~1l'1l (&,o .'-'_ ... ~ ... -
~ittlungserg;bni8 vom 17.301986 bel OZ 22 = 1m Eill'1lklell'1l9g ~ob~l 
dieser ausfUhrt, daß er auf Grund v~~traullch~r ,Xnformetlo~en 
bezUglich der Lieferung einer Kanone von d~r Firme NORICUM 
an ein islamisches land sich hintergangen gefOhlt hebe o eel1 
er bereits namens der Firma NATSAmlt der Firme NORICUM be~U9~ 

lieh, Kanonenlieferung für die t.h211suuUsche AK'mee vtSK'hsndelt 
hebe p wobei er nsmens seiner Firme eine euentuelle Ller6r~ng 

an ~!n 01' i t t 1 end ".'H'geechl egen hab\6 v ~HU\ im Hinblick StJl Ir d!@ 

firma NORICUM abgelehnt worden ~e!o Os et e!1~~d!ng2 Anf~ng 

1985 vertrauliche Hinweise Uber lief6~ung6n ~on ~~nonen d6~ 

firma NORICUM an ein islamisches Lsnd ~~hslt~n h~b~o ~~~ yon 

der firma NORICUH ihm gegenüber ~bgeetr!tten ~~~d~o hett~ ~r 

Kontakt mit dem österreichlechen H~ndsl$delegl~rt~n in Ath~~D 

Or" IJ ur'· zer I) 

Dr. A m r y. gepflogen. wobst eine pe~a~nlich~ A~®apr~c~@ 
sm 9.7.198S.stattfsnd. Bel diesem Treffen aal d~r öa~errel= 

ch~sche Botschafter der Uberzeugung ge~eaeno d~ß die F1rm~ 

NORICUH im Hinblick auf die Rechtslage und darsufo daß @e eich 

um ein verstaatlichtes Unternehmen handl@o eich nicht ~n D&'el Q 

acksgeechäften beteilige. DerHint~rgrund der Yor$pre~h~ ~~re~, 
vermeintliche Provisionaforderungen. 

c::::= Um' die im BASTA Nr e ;;/86 ~iHj)rrge$t@]'lt~6'1l Y@rt1Mr(f® 
dar Kanonenlieferungen an den kriagfijhre~ds6'1l ~tmmt Xr~~ r~~to 

los abzuklären. fand am 5.'.1986 h~o eine Dle6'1l®t~~$p~~~hM~g , 
mit dem Leiter der ataatepolizeilichenAbt@11Mng o "8~0 
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Sieg1, 

Spangl 

einem seiner Miterbeit6~ und Mego Obetrat 

und mehreren seine~ Mitarbeitet statt o bei de~· 

das weitere Vorgehen auf Grund des E~hebungser8uchen8 vom 2~o~o 
, 

1986 dergestalt vereinbart wurde o daß nach Erl~88ung einee 

Konteneröffnungsbeschluss8a durch den UR ~on den Organen der 

Wirtschaftspolizei bel der Kreditanstelt aen~vere!n Akkred!t!y= 

abteilung in Wien und der Bank für Arbeit und Wirtschaft v len= 

trale Wien, die Unterlegen be~Uglich de~ X~anb~rter und der 

bezughabenden Konten UberprUft werdeno D!eabe~ijgl!ch ~ird ~ur 

den ausführlichen A~rag vom 603Ql~~ im Ut=Akt ver~ieseno 

Gleichzeitig wurden die Organe det Wirtacheftapol!ze! ereucht v 

an Hand der Buchhaltung der Firma NORXCUM fostzyste!!en o ~ie~!~!~ 

Kanonen an wen verkauft wurdeno 

Nachdem am 7oJo19B6 von de~ 8!rtgch~ft6pO!!~@! 

Wien b~! sina~ pe~ßtin!!~hen Vg~Bprachß mitgeteilt öurda o daß 
die OberprUfung de~ Buchha!tung und dis Kontaktaufnahme mit 

Rev!s!onsorganen de~ ~ÖEST=Alpin~ AG 6~geben h~tt~v daß ~s!n~~l~! 

Hin~eise auf Geschäftsverbindungen zwischen dar firme NORXCUM 

und der VAXl bsatehen9 wurde den Bssmten d@r W!rtechsftspo!!~~! 

nach HerstelJung dss Einvernehmens mit dem UR mltgeteilt o daß 

die Erhebungen bei den Banken derzeit nicht durchzuführen sind o 

sondern nunmehr bei der Produkt!onestätta dat involvierten 

Kanonen in Liezen an Hand dar L~garbuchhsltung festzustellen 

sei, ob diese mit den bereits geprüftsn Unterlagen ü~erein= 

stimmen und abzuklären eei, ob die sIe lagernd bezeichneten 

Gerä te ta talichl ich lagernd sind 0 De ·(gY dem ~ilmtall 1gen 2~ 1 ~fHJJnk t 
noch die Möglichkeit bestande deß 211~~f~113 über eins enda~@ 

österreirhiBcJie Lletar~I.1lml!l im Rahmen I!:l1ss· ~o X~gnb&rtefe!S!nf& 
• - < ~~--==~=----------

solche VOEST-Kanone in den Iran gelangt w®~o .~Mrde vorerst 
um Abklärung.beim Innenministerium ersucht v gbdl@ lßut ÖXA~o· 
Bericht im 40 lrenbarter eureche1nendanöet~rfal~hl$~h~n Ll@f~ro 

'. ,',' 

:. :, ." : ... ', .. .' ~ ," .' 
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r.i~ma~ ~!a Waffenhändler oder Produzenten in Frage. kommen. 

Auf Grund des ha. am 24.3.1986 eingelangten Er-
. hebyng~@rg~bnla~e8 steht Jedoch feat - 8iehe Bericht vom 17.3. 

1986 =0 d~~ mit einer an Sicherheit grenzenden.Wahrscheinlich
keit ~nganomme~ ~erden kann, daß keine Kanonenhaubitzen GHN 

4S oder ~ych ~on8tige dem Kriegsmsterialiengeaetz unterliegenden 
feile der Kanone von bezogenen österreichischen Firmen ohne. 
baacheldmäßlge Deckung rechtawidrigund inabe~ondere in .den 
Iran geliefert worden aind. Es waren nämlich Erzeugung, Verkauf 
und Restlager ijberprUft worden, wobei eine Übereinatimmung 

sich ergab und kein Raum rUr die al1enfal1a unbelegte Erzeugung 

oder ~inen Verk~L8' der gegenständlichen Kanone Ubrigble1b~. 
\:Je 1 te r EI fB~dll.Hl sich ke .tne HinwG lse fUt die angebl ich bezahlt.en 

egg M!l!!gn@~ 5GhAll!ng an Provision. 
Am 180301986 war auch das restliche Ermittlunga

ergebn18vo~ der BPO LINZ~ staatspolizol1iche Abteilung,. ein

ge!engt o ~o~!~ a~©h di@ entsprechenden Bewilllgungabeacheide 
des BundesmÄniate~!um8 für Inneres vorgelegt wurden, wobei 
jedoch ~eln X~$nge8chäft aufscheint. 

\ Im Hinblick auf den sensiblen Bereich dieaer 
GeBchäftB~~e!ge wurden Belege aua der Buchhaltung und aua den 

Produktionsunterlagen aktenmäßig nicht angefOhrtund.keine 

Zahlen erwähnt 0 je~doch haben, die zus ttindigen 8eamten dem Re

f~renten ~h !m persönlichen Gespräch_versichert, ~aß von 
ihnen alles überprüft worden sei und eine Identität ~wischen 

, 
dem ae~1111gyng8b~acheld und den tatsächlichen Verträ~en und 

Prgd~ktion8~lrrern vorhanden sei, bzw~ die ala lagernd be~eich

n~ten Gerit~ tatsächlich vorhanden waren. Ea wurde auch bai 

dem PK'I!Hh.8kti~,ulbstr!sb festgestellt, daO "ine "Schwarz.produk
tiQn~ d~r ~anonenrohr~ In größerem Stil technisch gar nicht 
mögllch,asio He!te~~ wurde an.Hand dar, Unterlagen Ober,~en 

.. 
. ;',\ . 

·.:':'·~t·:·· :.'~~~.~~;,:;:",,:,;:> ;," : ... :._.:!--.:~·~I.:~:\~:".~ ,"' 

.. 
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Zukauf von Zieleinrichtungen Uberelnstimmung mit den verkauften 

Gerüten bz~o. dem Lagerbestand festgestellt. 
Die Einvernahme des Apaydin Mehmed vom 6.'.1986 

<be!~ha!tet i~ OZ 22) ergab, daß das in der leitsch~irt BASTA. 
~iodcrgegebene Geapräch nicht in der form stattfand. Wenngleich 
die Zeugin Merlene A m r y bei ihrer Einv~rnahme am 4.'. 

• 

1966 = erliegend in OZ 18 - bestätigt, daß ihr nachher verstor
bener Mann von e!nem beabsichtigten Waffengeachäft Uber Libyen 

in den I~an erzählteo Ba kann daraua nicht auf das Bestehen 

einDs solchen Geschäftes geschlossen werden, zumal Or. A m r y 

seine InfoK'mationen offenbar von liadji Oai bezog, der seiner

seits auf ein GerUcht 8ezug nahm und auf aeine Provision pocht~. 

Aus der'Dokumentation "Auftrag Libyen", bei Ol 16, ergibt aich, 

daß die 8t$te Yer~ollung. Beginn der Auslieferung, sm 10.7.1985 , 
ststtfando 

Da auf Grund der politischen Situation nicht 
2U er~arte~ IBt~ deß von den offiziellen Stellen in Libyen 
Informationen Uber Absprachen bezUglich Weiterlieferungen der 
Kanonen einlangenD von allen 1n frage kommenden verantwort
lichen Personen dies bestritten wird, erscheint ein strafbares 
Verhalten 1m 51nn des § 320 Z , ~tGB nicht erweislich.' 

Was nun das von Burkhart L ist vorgelegte 
foto bezüglich der Aufnahme eines Instruktionsblattos 1n per
aAseher Sp 11' schs 9 das angeb lich am GeschU tz rohr einer, GHN 4S 

I 

verpackt 1n einem Container im jugoslawischen Hafen Kardeljevo -
rür l!by~n ~~~t!mmt ~ ~gfgefunden wurde, betrifft, so ergaben 
die blshel1'igen Ermittlungen. daß die lnstruktionablätter' im 

~el1'k lie~en al~ nl©ht vertraulich aufliegen und eine Manipu
lation möglich let (Siehe Seite 5 des ha.'Berichtes vom 6.2. 
1986)0 Jedenf®lla ~sl1' bei der Ausladung sm '010.198'5 eine' 

Anlßitung in ~rBb18Ch@11' B@8chriftung (siehe 'Seite 2 des zitierten 

: ~ ,'. 
. ... 

. . " .' ::~.: .. : 
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Berichtes) angebrachto 

Da bel dem 1~ der ~raprUngll~he~ An~alge snge~ 

schlossenen Lichtbild In persischer 5pre~h6 die Ubera~tzung 

durch OipL Xngo Ilahenovl<1:tch! '" $ltah~ bel Oll 5 =, cargebl o deß 
In der ~we!tan ~el1a von Krlegamater!~l un@ in der dritten . c 
lalle von Fsnzargeschoß g u-n~d~w~!-e-d~s-r-um in der n@unt@n und ae~ho 

d . . 
~ehnten Ze!ie von Krlegameteriel die Rede la~o ~urde,eon der 

firme NORICUM bei-aZ 5 beigc~haffte Merkblett D dee in erebiecner 

Sprache fUr Lieferungen In erablache Länder ver~endet elrd o 

vom gerichtlich baeideten Dolmetsch Jafar Hakamy üb6rBet~t 

(siehe AU vom 190J01986 p erliegend 1m UR=Akt)D wobei dabei 

das Wort Kriegsmaterial oder Pan~ergeachoß weder ~örtl1ch noch 

sinngomäß vorkommt ,und inhaltlich diese Uber~et~~ng m!~ dem 

deutschen l~~t de~ Me~kblatte~ Ub6~6!n~t!mmto Mit d~~ K~nQn@n 
GHN 45 können überdies keine Pan~srgsachoß6 ~bgafeue~t werdeno 

,Es dUrfte daher tatsächlich eine MonlpulBtlon vorllegen p ~obel 

~s an sich verwunde~tp daß in dem kommun!8tia~h6n Stsat Jug08= 

lawien ungehinde~t sin Redakteur eines weat!!chen Staates ZM= 
tritt zu einem Kriegshafen hat und dabei 6r 'no~h YQn ainam 
Beamten unterstUt~t ~!rd (siehe die A~arijhr~ngen An BASTA Nro 

10/85 p angeschlossen bei ds~ Anislge}o 

Was die AuofUhrungen im let~ten Artike! deo BASIA 
Nro 4/86 - erliegend bei Ol 25 = betrifft o 00 handelt eo sich 

bei den nicht mit Munition gefüllten ZündhUt~he~ im Sinne der 

Verordnung der Bundesregierung vom 2201101977 bstr~frend Krleg~o 

material, BCBla ,Nro 624/1977 0 nicht ~m.Kr1egBm~terlalo Darüber 

hinaus lige such nicht die he q Z~~tändigk@1t,y@~o' d~ dl~ Flrm~ 

Hirtenbtu'ger !rw@lv!eg>!; !eto 'i': 

X m A x:' t·1 ke 1.·4 s K' Wo ehe Ul P 1,' I6lUHl~ N ß' 0 ! 2! B 6) 0 ~ (t'li R; ~ 

20 ff v wird di~ nicht arwe!sliche,Veß'm~t~~g ~~fg~et@11to d~ß 

der Iran Ksnonen o die von dSf firma NORXCUM p~OdM~!~~~ ~urd6nD 

. . ','" ' .. 
Co • 

. t 

,>,,:,' '.;.... "' .. ' 
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. 1 

vom Kriegegsgnor Itek erbautet het o wobei d16e~s L~nd ~!e ~!6d~r 

~on elnem's~sb!Bchan Land sr~orb~n heben ~önntso D6~ Beech6!~= 

11ste p ~rl1egend bel OZ 21 D 1st zu entnehmenD deO zum Beispiel 

202 Kunonon CHI\! 45 J1lXL JordEH'!lsrd gal1e&"aK't· ~H..IJrdeno Konkrete 
<> 

Hinweise dsfU~Q deß von U6r~nt~o~tl!ch~n der firme NORXCUM 

~la8entl1ch'811enf8118' bel den damale ebgeechlo88ene~ Verträgen 

Weiterlieferungen vereinbart ~urd6nD l!egen nicht vorD ~ob6i 

im Hinblick darauf D daß Irah und Irak g6gen~ln8ndor aeit Jahr6n 

Krieg führen, ·die angeblich vom Botschefter dee Iran gemachten 

Äußerungen'an e!chmit gebotener Dietanz z~ bet~echten 8!nd 

und tatsächlich nicht erweislich erscheineno 

Os' 1m Hinblick auf die umfengre!chen·ErhebulI1lgenD 
insbeeonde1t'a du~ch d!~ Organa· gt'H' tHrtecheftapol!:ud 0 dle ~lßf= . , , 

Q@~tal1t§n U9rwgrr~v im R~hm@~ ygn Xr~nb~rt@roY&rträgan B~l@n 

~sffenl1oferungen arrolgt~ ~yag6räumt wurden und feststeht u 

daß nicht mehr produziert und ~G~kauft ~orden ae!n kannv alB 

tatsächlich Buf Grund de~ rechtskräftig genehmigten Be8cheld~ 

an die Vertragspertner ausgeliefert wutdc v bzwo ~uf l8g~r liegt 

und koine etlchhältigan Bawelaa fUr dl~ behaupteten lieferungen 

:80 ein kr!s~fUhrand6a land übe~e!n O~!ttl~ndo lnabeaond6r~ 

libyen o her~orgakommsn alnd o 1at beGbaichtlgt o beim UR ~ea 

lG LXNl dIs Erklärung gemäß § ~O StPO 8b~ugebeno 

Xm Hinblick auf den b6Bonde~a ~ertraul!chen CharsK= 

ter der hso e~l!egandon Aktsnbestandteils let beabsichtigt v 

dless p soweit sls nicht 1m Gsrlchtaakt erliegenD waltsrhln 

hieramts euf~ybe~ahren 'und gemeß § Jß2 Ab~o 2 Z 6 GaO d!~ ~gu~rnd@ 

. Aufbewahrung des T8gebuchs~ ~ndd@r gngeaGhlo~8®n~n Unt~~18g6n 

anzuordnen v d~ diese von po!!t!~chem Xntsrs~2~ ~!~do 
. ~ ; 

.. I _...-..M. ... ~ ...... ~~~;:.... ..... ....--......,..:==-p'..,""." ..• ,.~ .... ~'" 

" : 'Sts8teen~8!1 tBGhe rt l XNl () 
: I ' ••. Ii '.1. .. ~m'~o~o!ge6' I' : •• 

R7rentz . 

S~~ittenth8!ler 
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Bundesministerium für JUS~il 

Geschäftszahl 

28.953/10-IV 3/86 

Miterledigte Zahlen 

Gegenstand 

Vomhl I 
·-f 8' 

NadlZahlen 

Bezugszahlen 

Johann Eisenbärger (VOEST -Kanonen) 
Bericht der StA (aStA) Linz. 

Zur Einsicht vor Genehmigung, Abfertigung, Hinterlegung 

1 0 Herrn Sehef Dr. 

3. Sekretariat des Herrn BM 
(Ri. Ur. Pe±ernell). 

40 ~sidialkanzlei 
~zur Abl~ge des Aktes bei V 

Geschäftszahl 

.............. __ ._- Vergl. -_-I-

Grundzahl Beg!. 

Best. 

StVA Stein °67 0615-85 

Genehmigungs-, Dringlichkeits
und Versdllußvermerk 

Frist Zu betreiben am 

Neue Frist 
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1. Einlageblatt zu JMZ 280953/10-IV 3/86 

- 3 -

Zu ~esen das aSt. 

Die StA und OStA Linz berichten übereinstimmend~ 

daß sie bezüglich der Behauptungen illegaler Lieferungen 
11 
.s~ Kanonen nach dem Iran mit Einstellungserklärung , , 

vorgehen wollen. Dies ist nach der Aktenlage berechtigt. 

Das BKA hat zwar das Tonbart~~ das Botschafter 

Dr 0 AMRY in GrichenJa nd anläßlich eines Gespräche s knapp 

vor seinem Tod im Jahr 1985 mit einem Gesprächspartner 

mitlaufen ließ, nicht übermittelt und die Witwe be-

,kundet, daß Dr. A~p ein Gegner der Waffenexporte~ 
.i 

überzeugt gewesen sei p daß er dem größten Waffenge

schäft seit 1945 auf die Spur gekommen sei (sie habe 

anfangs 1986 BASTA entsprechende Informationen gegeben)~ 

doch läßt sich ein derartiges Großprojekt in keiner Weise 

objektivieren. Merkwürdig sind auch die falschen Angaben 

in BASTA über den - angeblich von ihr in Jugoslawien 

gefundenen - persischen Text auf VOEST-Kanonen p die für 

Lybien bestimmt waren. 

Ob legale ausländische Abnähmer österreichischer 

Kanonen solche entgegen der Endverbr.auchsbestätigung 

weitergeliefert haben (es wird auch behauptet p die 
,"~ österreichische Kanone~us Jordanien in den Irak ge-

kommen und dort bei einer der persischen Offensive~ 
~A.. 

erbeutet wurden undvnun auf iranischer Seite bei Basva 

eingesetzt)w~~ ist nicht auszuschließen p aber in keiner 
) 

Weise erwiesen. Strafrechtlich wäre dies unerheblich 0 
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Daher: 

An die 

ostA 

Ber(;~t : L i n z I 
wi rd zur Kenntnis 

genommen 0 

Die Berichtsbeilagen sind angeschlossen • 

. ' . . . 
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.> ..... , 

300 April 1986 

, 

An/ie 

Staatsanwaltschaft D!"o Ded 

l I N Z 274 

Zo 2211/86 -( 

8etrifft: Strafsache gegen Johann EISENBURGER Yoeo 
wegen § 320 Z; 3 StGB 

Zu 2 St 10.414/85 

Zufolge Erl.d.BMJ vom 24. 4. 1986 0 Z. 280953110-IV 

3/86, wird der da. Bericht vom 9. 4. 1986 zur Kenntnis genommer 

Dem beabsichtigten Vorgehen wird zugestimmt. 
Die Berichtsbeilagen sind angeschlossen. 

Der Leiter der Obersta tsanwsltschsft: 

Aktelikonv. 

~I .... J:- ~ ,Oi ,.Jl ................................ "I ..... ~:~~ 

v e' ~ -:J ir';! -1 n ........ _ ........ _ .. _ ... ~ .. -: . .,. .... ff j 

fI~~8'OJlil;Jt ___ ~~~_ G"r' 

•• 
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